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Liebe Mandantinnen und Mandanten,
liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
liebe Steuerinteressierte,

der Solidaritätszuschlag bleibt verfassungsgemäß, solange sein Zweck, die Finanzierung wiedervereini-
gungsbedingter Aufgaben, nicht offensichtlich weggefallen ist. Das Bundesverfassungsgericht wies eine 
Verfassungsbeschwerde gegen die umstrittene Abgabe zurück.

Das Bundesverfassungsgericht hat auch zwei Verfassungsbeschwerden zur doppelten Besteuerung von 
Renten nicht angenommen und damit die bestehende Rechtslage untermauert.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein als Zahnarzt zugelassener Mitunternehmer im Rahmen 
eines Zusammenschlusses von Berufsträgern den freien Beruf selbst ausübt, wenn er neben einer  
gegebenenfalls äußerst geringfügigen behandelnden Tätigkeit vor allem und weit überwiegend organisa-
torische und administrative Leistungen für den Praxisbetrieb der Mitunternehmerschaft erbringt.  
Daraus folgt, dass die Einkünfte der gesamten Gesellschaft nicht als gewerblich angesehen werden.

Am 09.04.2025 haben sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, der als Basis für eine 
gemeinsame Koalition dienen soll. Der 144-seitige Koalitionsvertrag enthält u. a. Maßnahmen der  
Steuerpolitik.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation oder zu anderen Themen? 
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Ihre Steuerberatungsgesellschaft
Hecht + Friedemann

Die Experten von  
Hecht + Friedemann:

Sven Ott, Steuerberater | Partner | Certified  
Rating Analyst (BdRA) | Digitalisierungsexperte

André Friedemann, Steuerberater |  
Partner | Digitalisierungsexperte

Ralf Hecht, Steuerberater |  
Partner | Businessexperte
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FÜR EINKOMMENSTEUERPFLICHTIGE

Erfolglose Verfassungsbeschwerde 
gegen Solidaritätszuschlag 

 Das Bundesverfassungsgericht hat 
eine Verfassungsbeschwerde gegen das 
Solidaritätszuschlaggesetz 1995 (SolZG 
1995) in der Fassung des Gesetzes zur 
Rückführung des Solidaritätszuschlags 
1995 vom 10.12.2019 zurückgewiesen 
(Az. 2 BvR 1505/20). Die Richter be-
gründen ihre Entscheidung damit, dass 
ein offensichtlicher Wegfall des auf den 
Beitritt der damals neuen Länder zu-
rückzuführenden Mehrbedarfs des Bun-
des auch heute (noch) nicht festgestellt 
werden kann. Eine Verpflichtung des 
Gesetzgebers zur Aufhebung des Soli-
daritätszuschlags ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2020 bestehe folglich nicht.

Zudem habe der Gesetzgeber mit der 
Reform von 2019 (u. a. durch Anhebung 
der Freigrenzen ab 2021) seine Pflicht 
zur Beobachtung der Voraussetzungen 
der Abgabe erfüllt. Des Weiteren sei die 
Höhe des Zuschlags (5,5 %) nicht  
unverhältnismäßig. Auch eine Ungleich-
behandlung etwa zwischen Einkommen-
steuer- und Körperschaftsteuerpflichti-
gen oder bei Kapitalerträgen liege nicht 
vor, da es sich um unterschiedlich ge-
lagerte Sachverhalte handle, so das 
Bundesverfassungsgericht.

Neues Gutachten zur „doppelten Be-
steuerung“ von Renten 

 Das Bundesverfassungsgericht hat 
zwei Verfassungsbeschwerden zur dop-
pelten Besteuerung von Renten nicht 
angenommen und damit die bestehende 
Rechtslage untermauert. Wissenschaft-
liche Gutachten – eingeholt vom  
Bundesministerium der Finanzen –  
bestätigen nun, dass keine weiteren  
gesetzlichen Anpassungen im Kontext 
einer „doppelten Besteuerung“ von Ren-
ten aus der Basisversorgung nötig sind.

Diesen Verfassungsbeschwerden  
waren zwei Urteile des Bundesfinanz-

hofs vom 19.05.2021 (Az. X R 33/19 und 
X R 20/19) vorausgegangen, in denen die 
Revisionskläger eine sog. doppelte Be-
steuerung ihrer Rentenbezüge  
rügten. Die beiden Revisionen wurden 
vom Bundesfinanzhof jeweils als unbe-
gründet zurückgewiesen. 

Die gegen diese Entscheidungen erho-
benen Verfassungsbeschwerden hat das 
Bundesverfassungsgericht im Jahr 2023 
nicht zur Entscheidung angenommen 
(Az. 2 BvR 1140/21 und Az. 2 BvR 
1143/21). Dabei hat es ausgeführt, dass 
die vom Bundesfinanzhof vertretene 
Sichtweise eines einzelfallbezogenen 
Verbots „doppelter Besteuerung“ jeden-
falls nicht offensichtlich ist. Die seiner-
zeitige Vorgabe des Bundesverfassungs-
gerichts aus dem Jahr 2002, dass „in 
jedem Fall“ eine „doppelte Besteuerung“ 
zu vermeiden sei, lasse sich vielmehr 
auch so deuten, dass der Gesetzgeber 
nur dazu angehalten werden sollte, eine 
s t r u k t u r e l l e  „ d o p p e l t e  
Besteuerung“ von ganzen Rentnergrup-
pen bzw. -jahrgängen zu verhindern, 
nicht aber eine solche in jedem individu-
ellen Fall.

Kein Vorläufigkeitsvermerk wegen  
Doppelbesteuerung von Leibrenten – 
Revisionsverfahren vor dem Bundesfi-
nanzhof

 Die angebliche oder tatsächliche Ver-
fassungswidrigkeit der Besteuerung von 
Renteneinkünften ist ein Dauerthema. 
Nachdem das Bundesverfassungsge-
richt Beschwerden nicht zur Entschei-
dung angenommen hat und vorgehend 
der Bundesfinanzhof nicht zu einer Ver-
fassungswidrigkeit gekommen ist, ist die 
Frage der Verfassungswidrigkeit einer 
v e r m e i n t l i c h  d o p p e l t e n  
Besteuerung von Leistungen aus der Ba-
sisversorgung nach § 22 Nr. 1 Satz 3b 
EStG aus Sicht der Finanzverwaltung 
geklärt und eines Vorläufigkeitsver-
merks bedarf es deshalb nicht mehr. 

Da beim Bundesfinanzhof noch zwei Re-

visionsverfahren anhängig sind, in denen 
bestimmte Fragen der Rentenbesteue-
rung noch strittig sind (BFH-Az.: X R 
9/24 und X R 18/23), dürfte insoweit mit 
Masseneinsprüchen nebst Anträgen auf 
Ruhen des Verfahrens zu rechnen sein.

Hinweise

• Wird gegen Einkommensteuerbe-
scheide, die den Vorläufigkeitsvermerk 
nicht oder nicht mehr enthalten, zuläs-
sig Einspruch eingelegt, ist eine Ver-
fahrensruhe gem. § 363 Abs. 2 der  
Abgabenordnung zu prüfen.

• Bisherige, mit dem Vorläufigkeitsver-
merk versehene Steuerbescheide  
werden nicht von Amts wegen für „end-
gültig“ erklärt.

Freiberufliche Einkünfte einer Mitunter-
nehmerschaft bei kaufmännischer Füh-
rung durch einen Berufsträger 

 Die klagende Partnerschaftsgesell-
schaft betreibt eine Zahnarztpraxis. Ei-
nem ihrer Seniorpartner oblag die kauf-
männische Führung und die Organisation 
der ärzt l ichen Tät igkei t  des  
Praxisbetriebs der Klägerin (z. B. Ver-
tretung gegenüber Behörden und Kam-
mern, Personalangelegenheiten, In-
standhaltung der zahnärztlichen 
Gerätschaften). Er war weder "am Stuhl" 
behandelnd tätig, noch in die praktische 
zahnärztliche Arbeit der Mitsozien und 
der angestellten Zahnärzte eingebun-
den, sondern beriet im Streitjahr fünf 
Patienten konsiliarisch und generierte 
hieraus einen geringfügigen Umsatz. 
Finanzamt und Finanzgericht stuften die 
Einkünfte der gesamten Gesellschaft als 
gewerblich ein.

Dem folgte der Bundesfinanzhof nicht 
(Az. VIII R 4/22). Alle Mitunternehmer 
erzielten Einkünfte aus freiberuflicher 
Tätigkeit. Die freiberufliche Tätigkeit ist 
durch die unmittelbare, persönliche und 
individuelle Arbeitsleistung des Berufs-
trägers geprägt. Daher reicht die bloße 
Zugehörigkeit eines Gesellschafters zu 
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einem freiberuflichen Katalogberuf nicht 
aus. Vielmehr muss positiv festgestellt 
werden können ,  dass  jeder  
Gesellschafter die Hauptmerkmale des 
freien Berufs, nämlich die persönliche 
Berufsqualifikation und das untrennbar 
damit verbundene aktive Entfalten  
dieser Qualifikation auf dem Markt, in 
seiner Person verwirklicht hat. Die per-
sönliche Ausübung der freiberuflichen 
Tätigkeit im vorgenannten Sinne setzt 
allerdings nicht voraus, dass jeder  
Gesellschafter in allen Unternehmens-
bereichen leitend und eigenverantwort-
lich tätig ist und an jedem Auftrag mit-
arbeitet. Die eigene freiberufliche 
Betätigung eines Mitunternehmers kann 
auch in Form der Mit- und Zusammen-
arbeit stattfinden. Einen Mindestumfang 
für die nach außen gerichtete qualifi-
zierte Tätigkeit sieht das Gesetz nicht 
vor. Eine freiberufliche zahnärztliche 
Tätigkeit ist daher auch vorliegend an-
zunehmen. Auch in diesem Fall entfaltet 
der Berufsträger Tätigkeiten, die zum 
Berufsbild des Zahnarztes gehören, 
denn die kaufmännische Führung und 
Organisation der Personengesellschaft 
ist die Grundlage für die Ausübung der 
am Markt erbrachten berufstypischen 
zahnärztlichen Leistungen und damit 
auch Ausdruck seiner freiberuflichen 
Mit- und Zusammenarbeit sowie seiner 
persönlichen Teilnahme an der prakti-
schen Arbeit.

Abgabefristen für die Einkommensteu-
ererklärung für das Kalenderjahr 2024

 Seit Ausbruch der Corona-Krise wur-
den die Abgabetermine für die Einkom-
mensteuererklärungen der letzten Jahre 
durch die Finanzverwaltung verlängert. 
Für die Einkommensteuererklärung 
2024 gelten letztmalig verlängerte,  
jedoch kürzere Abgabefristen als im 
letzten Jahr. Nicht beratene Steuer-
pflichtige, die ihre Einkommensteuer-
erklärung selbst erstellen, müssen diese 
bis spätestens 31.07.2025 bei ihrem 

Wohnsitzfinanzamt einreichen. Bei der 
Abgabe über einen Steuerberater ver-
längert sich die Frist für die Einkom-
mensteuererklärung 2024 bis zum 
30.04.2026 (Beraterprivileg). Die ver-
längerte Abgabefrist bis zum 30.04.2026 
gilt für Steuerpflichtige jedoch nur im 
Zusammenhang mit einem bestehenden 
Auftrag – eine Vollmacht allein genügt 
nicht.

FÜR UMSATZSTEUERPFLICHTIGE

PV-Anlage: Lieferung von Mieterstrom 
stellt eine selbstständige Hauptleistung 
dar

 Der Kläger war Eigentümer eines um-
satzsteuerfrei vermieteten Mehrfamili-
enhauses und lieferte seinen Mietern 
Strom, den er über die Betriebskosten 
abrechnete. Auf dem Mehrfamilienhaus 
installierte der Kläger eine PV-Anlage. 
Im Rahmen einer Förderung der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau hatte sich der 
Kläger dazu verpflichtet, 50 % der 
Stromlieferungen innerhalb des Miet-
objekts abzunehmen. Soweit der durch 
die PV-Anlage produzierte Strom nicht 
ausreichte, gewährleistete der Kläger 
die Stromversorgung durch den Bezug 
und die Weiterlieferung externen 
Stroms. Aus der Anschaffung der PV-
Anlage machte er einen Vorsteuerabzug 
geltend. Das beklagte Finanzamt ge-
langte demgegenüber im Rahmen einer 
Umsatzsteuer-Sonderprüfung zu dem 
Ergebnis, dass die beiden Leistungen 
Vermietung und Stromlieferung so eng 
zusammenhingen, dass die Stromliefe-
rung als Nebenleistung umsatzsteuer-
rechtlich das Schicksal der Hauptleis-
tung (Vermietung) teile. Da die 
Wohnungen umsatzsteuerfrei vermietet 
würden, sei der Vorsteuerabzug aus der 
Anschaffung der PV-Anlage insoweit –
also um 50 % – ausgeschlossen.

Das Finanzgericht Münster gab der hier-
gegen gerichteten Klage statt (Az. 15 K 
128/21). Die PV-Anlage werde vorlie-

gend vollumfänglich für steuerpflichtige 
Ausgangsumsätze des Klägers verwen-
det. Die Stromlieferungen des Klägers 
an seine Mieter stellen keine unselbst-
ständigen Nebenleistungen zu den um-
satzsteuerfreien Vermietungsleistungen 
(§ 4 Nr. 12 Buchst. a UStG), sondern 
selbstständige Hauptleistungen in Form 
von Lieferungen dar. Dies gelte sowohl 
für den vom Kläger mit der  
Photovoltaikanlage eigenproduzierten 
als auch für den von externen Strom-
anbietern bezogenen Strom.

Hinweis

Eine einheitliche Leistung liegt vor, 
wenn mehrere Einzelleistungen oder 
Handlungen des Steuerpflichtigen für 
den Kunden so eng miteinander verbun-
den sind, dass sie objektiv eine einzig 
untrennbar wirtschaftliche Leistung bil-
den, deren Aufspaltung wirklichkeits-
fremd wäre. Im Zusammenhang mit der 
Vermietung von Immobilien sind zwei 
Fallgruppen zu unterscheiden: Verfügt 
der Mieter über die Möglichkeit, die Lie-
feranten und/oder die Nutzungsmodali-
täten der in Rede stehenden Gegen-
stände oder Dienst leistungen 
auszuwählen, können die entsprechen-
den Leistungen als von der Vermietung 
getrennt angesehen werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn der Mieter über den 
Umfang der erhaltenen Leistungen, die 
in Abhängigkeit des Verbrauchs abge-
rechnet werden können, entscheiden 
kann. Sofern demgegenüber die Ver-
mietung eines Gebäudes in wirtschaft-
licher Hinsicht offensichtlich mit den 
begleitenden Leistungen objektiv eine 
Gesamtheit bildet, kann davon ausge-
gangen werden, dass die Leistung mit 
der Vermietung eine einheitliche  
Leistung bildet.

VERFAHRENSRECHT

Wirtschaftliches Eigentum von Siche-
rungsaktien

 Im Streitfall hatte die Klägerin mit 
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ihrer Bank zeit- und betragsgleiche, 
gegenläufige Wertpapierpensions- und 
Wertpapierdarlehensgeschäfte abge-
schlossen. Für die Dauer der Wertpa-
pierdarlehen erhielt sie als Sicherheit 
börsennotierte britische Aktien von  
ihrer Bank gegen Zahlung einer Gebühr. 
Über diese Aktien konnte sie uneinge-
schränkt verfügen und mit ihnen ver-
bundene Stimmrechte ausüben. Bei  
Beendigung der Wertpapierdarlehen 
musste sie Aktien gleicher Art und 
Menge zurückübertragen. Ausgeschüt-
tete Dividenden hatte sie zeit- und  
betragsgleich an ihre Bank weiterzulei-
ten. Da bezogene Dividenden nach  
damaliger Rechtslage steuerfrei gewe-
sen sind, die Weiterleitung der Dividen-
den jedoch steuerlich als Betriebsaus-
gabe abziehbar war, ergab sich in Höhe 
der bezogenen Dividenden ein steuerli-
cher Verlust. Diesen Verlust maximierte 
die Klägerin, indem sie Aktien, deren 
Ausschüttungen sie bereits empfangen 
hatte, vorzeitig gegen solche aus-
tauschte, bei denen die Ausschüttung 
noch anstand. Das beklagte Finanzamt 
sah hierin einen Missbrauch von recht-
lichen Gestaltungsmöglichkeiten  
(§ 42 der Abgabenordnung) und erhöhte 
den Gewinn der Klägerin um die bezo-
genen Dividenden. Eine Klage blieb  
erfolglos. Das Finanzgericht München 
rechtfertigte die Gewinnerhöhungen da-
mit, dass die britischen Aktien im Zeit-
punkt des Dividendenbezugs steuerlich 
nicht der Klägerin, sondern ihrer Bank 
zuzurechnen seien, sodass es auf einen 
Ges ta l tungsmissbrauch  n ich t  
ankam.

Dem ist der Bundesfinanzhof mit einer 
Entscheidung mit Signalwirkung für Ka-
pitalmarktgeschäfte(!) entgegengetre-
ten. Die Richter des Bundesfinanzhofs 
stellten klar: Maßgeblich ist, wer  
tatsächlich über die Aktien verfügen 
darf – nicht, was beabsichtigt ist (Az. I 
R 3/21). Werden Aktien zur Sicherheit 
übereignet, seien sie steuerlich ab dem 

Eigentumsübergang dem Erwerber und 
Sicherungsnehmer zuzurechnen, wenn 
dieser die wesentlichen mit den Aktien 
verbundenen Rechte (insbesondere Ver-
äußerung und Ausübung von Stimm-
rechten) rechtlich und tatsächlich  
unabhängig vom Eintritt eines Siche-
rungsfalls ausüben kann. Im Streitfall 
seien die Aktien steuerlich nach § 39 AO 
der Klägerin zuzurechnen, weil ihr –  
anders als beim klassischen Siche-
rungseigentum – die wesentlichen mit 
den Aktien verbundenen Rechte zuge-
standen haben. Nicht relevant seien für 
die Zurechnung subjektive Absichten, 
bestehende Befugnisse auch wahrneh-
men zu wollen. Solche Motive könnten 
jedoch bei einer Prüfung des Vorliegens 
eines Gestaltungsmissbrauchs beacht-
lich sein. Ob ein solcher vorliegt, konnte 
der Bundesfinanzhof jedoch auf der 
Grundlage der tatsächlichen Feststel-
lungen des Finanzgerichts München 
nicht abschließend prüfen. Er hat den 
Fall daher an die Vorinstanz zurückver-
wiesen.

FÜR GRUNDERWERBSTEUERPFLICHTIGE

Grunderwerbsteuerpflicht von „nach-
träglichen Sonderwünschen“ beim 
Grundstückserwerb mit noch zu errich-
tendem Gebäude

 Der Bundesfinanzhof entschied, dass 
Entgelte für nachträglich vereinbarte 
Sonderwünsche für eine noch zu  
errichtende Immobilie der Grunder-
werbsteuer unterliegen, wenn ein recht-
licher Zusammenhang mit dem Grund-
stückskaufvertrag besteht. Sie seien 
dann nicht in dem ursprünglichen 
Grunderwerbsteuerbescheid über die 
Besteuerung des Kaufvertrags, sondern 
in einem nachträglichen gesonderten 
Steuerbescheid zu erfassen. Dies gelte 
jedoch nicht für Hausanschlusskosten, 
wenn sich der Grundstückskäufer zur 
Übernahme dieser Kosten bereits im 
(ursprünglichen) Grundstückskaufver-

trag verpflichtet hat (Az. II R 15/22 und 
Az. II R 18/22).

SONSTIGES

Bekanntgabe des Basiszinses 2025 zur 
Berechnung der Vorabpauschale 

 Seit Ende der Nullzinspolitik müssen 
Anleger eines Investmentfonds auf ihre 
Investmenterträge wieder die sog. Vor-
abpauschale nach § 18 InvStG zahlen  
(§ 16 Abs. 1 Nr. 2 InvStG). Das Invest-
mentsteuergesetz regelt die Besteue-
rung von Investmentfonds. Die  
Vorabpauschale wurde mit dem Invest-
mentsteuergesetz 2018 eingeführt.  
In den Jahren 2021 und 2022 wurde we-
gen des negativen Basiszinses keine 
Vorabpauschale erhoben. Ab dem Jahr 
2023 änderte sich das wieder. 

Das Bundesfinanzministerium gibt all-
jährlich in einem separaten Schreiben 
den für das betreffende Veröffentli-
chungsjahr maßgeblichen Basiszinssatz 
für die Ermittlung des Basisertrags und 
damit der Vorabpauschale bekannt. Es 
muss den maßgebenden Zinssatz im 
Bundessteuerblatt veröffentlichen.

Der Basisertrag ermittelt sich durch 
Multiplikation des Rücknahmepreises 
des Investmentanteils zu Beginn des 
Kalenderjahres mit 70 % des Basiszin-
ses (§ 18 Abs. 1 Satz 2 InvStG):

Wert der Fondsanteile * Basiszins * 70 
% = Basisertrag 

Am 10.01.2025 hat das Bundesfinanz-
ministerium den maßgeblichen Basis-
zins vom 02.01.2025 mit einem Wert von 
2,53 % bekannt gegeben (Az. IV C 1 - S 
1980/00230/009/002). Dieser Zinssatz 
entspricht der Verzinsung von Bundes-
wertpapieren mit jährlicher Kuponzah-
lung und einer Restlaufzeit von 15 Jah-
ren. Die Vorabpauschale 2025 ist unter 
Anwendung dieses Basiszinses zu er-
mitteln und gilt am 02.01.2026 als zu-
geflossen (§ 18 Abs. 3 InvStG).
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Beispiel:

Wert der Fondsanteile zum Jahresan-
fang: 10.000 €

Basiszins 2025: 2,53 %

Basisertrag = 10.000 € * 2,53 % * 70 
%= 177,10 €

Bei Verlust ist keine Vorabpauschale fäl-
lig. Im Jahr des Erwerbs der Invest-
mentanteile vermindert sich die Vorab-
pauschale um 1/12 für jeden vollen 
Monat, der dem Monat des Erwerbs 
vorangeht. D. h., bei unterjährigem Kauf 
der Anteile ist die Vorabpauschale mo-
natsweise zu berechnen.

Hinweis

Anleger, die in Investmentfonds (z. B. 
ETFs) investieren, sollten zu Beginn 
eines Jahres für genügend Liquidität 
auf dem Verrechnungskonto sorgen. Die 
Belastung des Fondsanlegers mit der 
Vorabpauschale erfolgt für das Veranla-
gungsjahr jeweils am ersten Werktag 
des Folgejahres. D. h., die Vorabpau-
schale für das Veranlagungsjahr 2025 
ist zum 02.01.2026 fällig.

Ob es infolge der Vorabpauschale tat-
sächlich zu einer Steuerbelastung 
kommt, hängt von mehreren Faktoren 
ab. Beispielsweise ist ein erteilter Frei-
stellungsauftrag zu berücksichtigen.

Zur Ermittlung der Vorabpauschale 
2024, die am 02.01.2025 als zugeflos-
sen gilt, hatte das Bundesfinanzminis-
terium mit Schreiben vom 05.01.2024 
einen Wert von 2,29 % als Basiszins 
bekanntgegeben.

Pauschalbesteuerung bei Erträgen aus 
ausländischen thesaurierenden 
„schwarzen“ Fonds

 Die Klägerin hatte im Jahr 2003  
Anteile an mehreren thesaurierenden 
Investmentfonds erworben, die nach ös-
terreichischem Recht aufgelegt  
waren. Diese Fonds gaben jedoch keine 
für das deutsche Steuerrecht geeigne-

ten Angaben zur Ertragsbesteuerung, 
insbesondere nicht für in Deutschland 
ansässige Anleger.

Das Bundesfinanzhof stellte klar (Az. 
VIII R 13/20), dass § 6 Abs. 2 InvStG 
2004 auch auf thesaurierende, nicht 
transparente Fonds anzuwenden ist 
(„schwarze" Fonds). Wenn die Fonds die 
notwendigen steuerlichen Angaben 
nicht bereitstellen, könne der Anleger 
nach Auffassung der Richter die pau-
schale Ermittlung der Erträge nicht ohne 
entsprechenden Nachweis umgehen. Er 
habe zwar die Möglichkeit, die Besteue-
rungsgrundlagen nach § 6 Abs. 2 InvStG 
2004 selbst zu erklären, müsse jedoch 
beweisen, dass die Erträge nach deut-
schem Steuerrecht ermittelt wurden. 
Fehlen diese erforderlichen Nachweise, 
bleibe die Pauschalbesteuerung nach  
§ 6 InvStG 2004 anwendbar. Vorliegend 
konnte die Klägerin die erforderlichen 
Nachweise nicht erbringen, weshalb die 
Klage vom Bundesfinanzhof abgewiesen 
wurde.

KOALITIONSVERTRAG

Koalitionsvertrag liegt vor

 Am 09.04.2025 haben sich Union und 
SPD auf einen Koalitionsvertrag geei-
nigt, der als Basis für eine gemeinsame 
Koalition dienen soll. Der 146-seitige 
Koalitionsvertrag enthält u. a. folgende 
Punkte:

• Kleine und mittlere Unternehmen  
sollen durch ein Sofortprogramm für 
Bürokratierückbau entlastet werden: 
Dokumentationspflichten sollen redu-
ziert, Statistikpflichten sollen ausge-
setzt werden.

• Die Modernisierung und Digitalisie-
rung der Verwaltung steht im Fokus. Die 
Bundesverwaltung soll um 8 % verklei-
nert werden. Außerdem wird es ein  
Ministerium für Digitalisierung und 
Staatsmodernisierung geben.

• Steuerpolitik: Eine umfassende Unter-

nehmensteuerreform bleibt aus, jedoch 
soll eine Abschreibung auf Ausrüs-
tungsinvestitionen von 30 Prozent in 
den Jahren 2025, 2026 und 2027 ein-
geführt werden und die Körperschaft-
steuer ab 01.01.2028 in fünf Schritten 
um jeweils 1 % gesenkt werden. Gleich-
zeitig soll die Thesaurierungsbegünsti-
gung für Personenunternehmen ausge-
weitet oder angepasst werden. 

Hinweis: Im Rahmen der Unternehmen-
steuerreform 2008 wurde die besagte 
Thesaurierungsbegünstigung einge-
führt, die es Einzelunternehmern und 
Personengesellschaften ermöglicht, 
nicht entnommene Gewinne zu einem 
ermäßigten Steuersatz von 28,25 % zu 
versteuern, anstatt dem regulären  
Einkommensteuersatz von bis zu 45 %. 
Bei späterer Entnahme erfolgt eine 
Nachversteuerung von 25 %, wodurch 
eine steuerliche Gleichstellung mit  
Kapitalgesellschaften angestrebt wird. 

Zudem soll die Umsatzsteuer auf Spei-
sen in der Gastronomie ab 01.01.2026 
auf 7 % gesenkt werden.

•  Abbau von Steuerbürokratie: Steuer-
vereinfachung soll durch Typisierung, 
Vereinfachungen und Pauschalisierun-
gen erreicht werden. Daneben sollen 
vorausgefüllte und automatisierte Steu-
ererklärungen für einfach Steuerfälle 
ausgeweitet werden. Ziel ist es Körper-
schaften und Personengesellschaften 
sukzessive auf die Selbstveranlagung 
umzustellen.

• In der Digitalpolitik gibt es ein klares 
Bekenntnis zum Rechenzentrumsstand-
ort Deutschland. Beim Datenschutz sind 
Reformen angekündigt (z. B. Bündelung 
der Aufsicht beim Bundesdatenschutz-
beauftragten).

Die Geschichte zeigt, dass nicht alle An-
kündigungen aus dem Koalitionsvertrag 
auch tatsächlich umgesetzt werden. Alle 
Vorhaben stehen unter Finanzierungs-
vorbehalt.
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Hauptstraße 7
77736 Zell am Harmersbach

T: 0 78 35 / 4 26 98-0
F: 0 78 35 / 36 23
info@hecht-friedemann.de

Öffnungszeiten:
Mo 8:30 Uhr - 12:30 Uhr 
Di 8:30 Uhr - 12:30 Uhr 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Mi  8:30 Uhr - 12:30 Uhr 
Do 8:30 Uhr - 12:30 Uhr 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Fr. 8:30 Uhr - 12:30 Uhr
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Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.05.20251 10.06.20251

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – 10.06.2025

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – 10.06.2025

Umsatzsteuer 12.05.20252 10.06.20253

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:

15.05.2025 13.06.2025

12.05.2025 10.06.2025

Gewerbesteuer 15.05.2025 –

Grundsteuer 15.05.2025 –

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:

19.05.2025 –

15.05.2025 –

Sozialversicherung6 27.05.2025 26.06.2025

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende  
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten  

Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das  
zuständige Finanzamt abzuführen.

Überweisung4

Überweisung4

Scheck5

Scheck5

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene  

Kalendervierteljahr
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 

abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine  
Einzugsermächtigung erteilt werden.

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.05.2025/24.06.2025, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.


